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Feststellung der Jahresrechnung nach Art. 84 Abs. 3 BezO für das 
Haushaltsjahr 2018 
 
Sachverhalt: 
 
Das Rechnungsprüfungsamt teilt mit Schreiben vom 04.12.2020 mit, dass die örtliche Rech-
nungsprüfung für den Kameralhaushalt und den Haushalt der Unterfränkischen Kulturstiftung 
für das Haushaltsjahr 2018 abgeschlossen ist. 
 
Die Ergebnisse der vorgelegten Haushaltsrechnungen wurden bestätigt. Der Bericht des 
Rechnungsprüfungsamtes wurde im Rechnungsprüfungsausschuss am 08.10.2020 beraten. 
Eine Vorberatung im Bezirksausschuss ist daher entbehrlich (§ 9 Abs. 2 Ziffer 1 Geschäfts-
ordnung des Bezirkstags von Unterfranken). 
 
Die einstimmig gefassten Beschlüsse des Rechnungsprüfungsausschusses lauten: 
 

„Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 21.09.2020 über die örtliche Rech-
nungsprüfung der Jahresrechnung 2018 des Bezirks Unterfranken (Kameralhaushalt) 
wird mit der Maßgabe übernommen, dass die Prüfungserinnerungen unter Beachtung 
des Beratungsergebnisses weiterverfolgt werden. 
Dem Bezirkstag von Unterfranken wird empfohlen, das Ergebnis der damit örtlich ge-
prüften Jahresrechnung 2018 des Bezirks Unterfranken (Kameralhaushalt) festzustel-
len und über die Entlastung zu beschließen (Art. 84 Abs. 3 Bezirksordnung)“. 
 
 
„Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 23.09.2020 über die örtliche Rech-
nungsprüfung der Jahresrechnung 2018 der Unterfränkischen Kulturstiftung wird mit 
der Maßgabe übernommen, dass die Prüfungserinnerungen unter Beachtung des Be-
ratungsergebnisses weiterverfolgt werden. 
Dem Bezirkstag von Unterfranken wird empfohlen, das Ergebnis der damit örtlich ge-
prüften Jahresrechnung 2018 der Unterfränkischen Kulturstiftung festzustellen und 
über die Entlastung zu beschließen (Art. 84 Abs. 3 Bezirksordnung)“. 
 

 
Über die Feststellung der Jahresrechnung und über die Entlastung ist jeweils ein getrennter 
Beschluss zu fassen, wobei zu letzterem der Herr Bezirkstagspräsident nicht an der Abstim-
mung teilnimmt. Daher erfolgt eine getrennte Vorlage (siehe nächster TOP). 
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Beschlussvorschlag: 
 
Es wird festgestellt: 
 

1. Bezirk Unterfranken Kameralhaushalt Jahresrechnung 2018 
 
 Bereinigte Solleinnahmen/Sollausgaben 

Verwaltungshaushalt 479.643.756,78 € 

Vermögenshaushalt 13.223.135,31 € 

Gesamthaushalt 492.866.892,09 € 

 
 

2. Unterfränkische Kulturstiftung Jahresrechnung 2018 
 
 Bereinigte Solleinnahmen/Sollausgaben 

Verwaltungshaushalt 7.703.360,90 € 

Vermögenshaushalt 1.648.622,15 € 

Gesamthaushalt 9.351.983,05 € 
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